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Infiziert 
Krisenmanagement in Zeiten des Coronavirus: Wie bdp nun seine 
Mandanten unterstützt



Corona und die Folgen

Jetzt ist Krisenmanagement gefragt
Wenn der Virus weitere Länder lahmlegt, können wir eine Situation wie 2008/09 bekommen. 
Und dann muss man täglich entscheiden, was man tun muss.

Zwar sieht es sowohl so aus, als ob 
die rigiden Abriegelungsmaßnahmen 
im Virus-Zentrum Wuhan und ca. 200 
weiteren Städten in China die Kurve 
der Neuinfektionen abflachen lässt, als 
auch, dass die chinesische Wirtschaft 
nach wochenlangen Betriebsstillstän-
den langsam wieder anläuft. Aber die-

Anfang März die chinesischen Behörden 
einräumen müssen, dass noch immer 
über zehn Millionen Unternehmen still 
stehen. 

Was also tun? 
Vernünftiges Management sollte sich 
weder an optimistischer Schönfärberei 

Die weltweite Verbreitung des Coronavirus bedroht die ökonomische Entwicklung 
massiv. Schon befürchtet die OECD in ihrer jüngsten Studie, die ausdrücklich noch 
nicht den Worst Case unterstellt, eine Halbierung der Wachstumsraten in 2020. Gin-
gen optimistische Szenarien bis Ende Februar noch davon aus, dass die Coronaepi-
demie, wie seinerzeit der SARS-Ausbruch, weitgehend auf Festlandchina beschränkt 
bliebe, so haben sicherlich die eskalierende Situation in Italien und schließlich die 
Bundesliga ohne Zuschauer auch hierzulande die Erkenntnis wachsen lassen, dass 
globalisierte Handels- und Reiseverbindungen auch die Coronakrise zu einer globa-
len Tatsache machen.

ses „Hochfahren“ erreicht doch nur ein 
bescheidenes Niveau: „Wir fahren jetzt 
vielleicht 50 bis 60 Prozent“, schätzt 
bdp-Mandant und Automotivezulieferer 
Jürgen Schlote nach einem zweiwöchi-
gen Zwangsstillstand und konstatiert 
„mehrere Millionen“ realisierter Verluste. 
Immerhin produziert er wieder, während 

Dr. Michael Bormann
ist Steuerberater und 
seit 1992 bdp- 
Gründungspartner.
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noch an pessimistischen Untergangs-
szenarien orientieren, sondern mit dem 
Eingeständnis beginnen, dass eine Pro-
gnose der weiteren Entwicklung so unsi-
cher ist, dass nur höchste Wachsamkeit 
und Flexibilität sinnvoll ist: „Das ist eine 
einmalige Situation. Ich kann mich nicht 
erinnern, dass wir so etwas schon einmal 
erlebt haben“, kommentiert Schlote. Es 
ist klar zu konstatieren: Wenn der Coro-
navirus weitere Länder lahmlegt, können 
wir eine weltwirtschaftliche Situation wie 
2008/09 bekommen. Und dann muss 
man täglich und kurzfristig entscheiden, 
was man tun muss.

Praktische Unterstützung in China
Die Kollegen von bdp China stehen seit 
Beginn der Krise in engem im Kontakt 
mit den zuständigen Behörden, um für 
die bdp-Mandanten die neuesten Pro-
gramme und Maßnahmen zu erfahren, 
die in Verhandlungen genutzt werden 
können, um den eingetretenen wirt-
schaftlichen Schaden von mindestens 
drei bis vier Wochen Stillstand durch den 
Coronavirus abmildern zu helfen.

So hat die chinesische Regierung zum 
einen beschlossen, Unternehmen in den 

Sie hat auch entschieden, dass staat-
liche Vermieter eine Periode von Feb-
ruar bis April 2020 mietfrei stellen und 
von Mai bis Juni die Hälfte der vertrag-
lich vereinbarten Miete verlangen sollen. 
bdp China unterstützt Unternehmen 
dabei, diese Regelung auch mit privaten 
Vermietern zu vereinbaren.

Weiterhin laufen die ersten Liquidi-
tätshilfeprogramme bei den Banken an, 
die aber teilweise noch nicht wieder in 
voller Besetzung in ihren Büros arbeiten. 
bdp China ermittelt mit seinen Man-
danten aktuell den durch den Stillstand 
hervorgerufenen zusätzlichen Liquidi-
tätsbedarf und unterstützt sie bei den 
Gesprächen mit den Banken.

Im wöchentlichen Rhythmus gibt bdp 
China einen Newsletter zu möglichen 
Unterstützungsmaßnahmen für unsere 
Mandanten in China heraus.

Was geschieht in Deutschland und 
Europa?
Die italienische Regierung hat bereits 
einen massiven Aufschlag mit Hilfspro-
grammen gemacht. Und es ist absehbar, 
dass auch in Deutschland ökonomische 
Stützungsmaßnahmen kommen wer-
den. 

Das Bundeswirtschaftsministerium 
setzt einen Dreistufenplan um: Zunächst 
sollen verstärkte Bürgschaften und KfW-
Kredite samt erleichterter Kurzarbeit hel-
fen. Sollte das nicht reichen, werden 
aufgestockte KfW-Kredite und Steuer-
stundungen erwogen. Als dritte Stu-
fe sind Konjunkturmaßnahmen wie 
2008 denkbar. Nach der ökonomisch 
guten Entwicklung der letzten Jahre hat 
Deutschland auch die Möglichkeit, ent-
sprechende finanzielle Mittel zu mobi-
lisieren.

bdp als Krisenmanager
Was bdp betrifft, hat der lang anhalten-
de Boom beim einen oder anderen viel-
leicht in Vergessenheit geraten lassen, 
dass bdp eine lange und erfolgreiche 
Geschichte als Restrukturierungsberater 
aufzuweisen hat: Wir lotsen unsere mit-
telständischen Mandanten auch durch 
gefährliche Wasser. Sprechen Sie uns 
frühzeitig an.

Monaten Februar bis April bzw. abhän-
gig von ihrer Größe für kleine bis mittel-
ständische Unternehmen sogar bis Juni 
2020 von den wesentlichen Sozialabga-
ben zu entlasten.

Als Aufmacher des Wirtschaftsmagazins 
„Made in Germany“ berichtet die Deut-
sche Welle Anfang März 2020 über das 
Krisenmanagement von bdp für seine 
zahlreichen Mandanten in China.

Der Beitrag ist nun online in mehreren 
Sprachen verfügbar:

Liebe Leserinnen und Leser!

Editorial

Krisenmanagement: Die weltweite Ver-
breitung des Coronavirus bedroht die 
ökonomische Entwicklung massiv. Schon 
befürchtet die OECD in ihrer jüngs-
ten Studie, die ausdrücklich noch nicht 
den Worst Case unterstellt, eine Hal-
bierung der Wachstumsraten in 2020. 
Gingen optimistische Szenarien bis 
Ende Februar noch davon aus, dass 
die Coronaepidemie, wie seinerzeit der 
SARS-Ausbruch, weitgehend auf Fest-
landchina beschränkt bliebe, so haben 
sicherlich die eskalierende Situation in 
Italien und schließlich die Bundesliga 
ohne Zuschauer auch hierzulande die 
Erkenntnis wachsen lassen, dass globa-
lisierte Handels- und Reiseverbindungen 
auch die Coronakrise zu einer globalen 
Tatsache machen. bdp-Gründungspart-
ner Dr. Michael Bormann erläutert, was 
bdp nun für seine Mandanten tut.

Vorsicht Falle: Oft wird vermutet, dass 
der Gesellschafter haftet, wenn es in 
einer Gesellschaft schlecht läuft. Das ist 
falsch! Vielmehr ist es der Geschäftslei-
ter, vulgo der Geschäftsführer, der in die 
persönliche Haftungsfalle geraten kann. 
bdp-Partner Dr. Aicke Hasenheit erläu-
tert das Wann und Wie.

Das gesamte bdp-Team wünscht Ihnen 
eine interessante Lektüre.

Ihre

Jana Selmert-Kahl

Jana Selmert-Kahl
ist Steuerberaterin 
bei bdp Hamburg.

3



Fo
to

 ©
 li

gh
tr

ai
n 

- 
Sh

ut
te

rs
to

ck

Outbound-Investments

Die Hafenfreihandelszone in Tianjin ist 
ein attraktiver Investitionsstandort, an 
dem sich bereits eine Vielzahl an deut-
schen und europäischen Unternehmen 
angesiedelt hat. Tianjin ist eine der größ-

ten Städte Chinas und ein bedeutender 
Wirtschaftsstandort. Als Industriezent-
rum, Verkehrsknoten und kultureller Mit-
telpunkt der Region mit Universitäten, 
Hochschulen und Museen ist Tianjin eine 

der großen bedeutenden Hafen- und 
Industriestädte in China. Hier werden 
ausländische Investoren mit Investi-
tionszuschüssen und Steuererleichterun-
gen je nach Gesamtinvestitionssumme, 
Steuereinnahmen, Beschäftigung und 
Industriezweigen gefördert, um sie zur 
Gründung einer Produktionsgesellschaft 
in China zu bewegen. 

In der Vergangenheit hat sich in Tian-
jin ein bedeutender Automobil- sowie 
Luft- und Raumfahrtstandort entwickelt. 
So sind zum Beispiel sowohl Airbus und 
AVIC als Ankerunternehmen für die Luft-
fahrtindustrie als auch diverse Automo-
tive Getriebebauer vor Ort, sodass sich 
Zulieferer dort ansiedeln können.

Mit der Hafenfreihandelszone wur-
den Grundlagen geschaffen, Regelun-
gen zur Vereinfachung ausländischer 
Investitionen einzuführen, sowie Geneh-
migungs- und Antragsverfahren für die 
Unternehmensgründung zu vereinfa-
chen und zu verschlanken. Als Son-
derwirtschaftszone, die der Außenwelt 
offensteht, kann die Hafenfreihandelszo-
ne in Tianjin verschiedene, durch China 
formulierte Präferenzregelungen genie-

bdp Invest Tianjin Desk
Seit Ende 2019 ist bdp der offizielle Promotionsvertreter der Hafenfreihandelszone in Tianjin und bietet 
Services rund um die Standortberatung, Fördermittelberatung und Unternehmensgründung.

ßen, insbesondere in Bezug auf Zoll, 
Steuern und Devisen.

Ausländische Investoren werden je nach 
Größe speziell gefördert durch:
 Ein vereinfachtes Verfahren der 

Unternehmensgründung

Fang Fang
ist Partnerin bei bdp China. Sie leitet das China Desk 
und das bdp Invest Tianjin Desk bei bdp Deutsch-
land und ist damit erste Ansprechpartnerin für Inves-
titionen in China. Sie ist ferner COO der bdp Mecha-
nical Components.

Seit Ende 2019 ist bdp der offizielle Promotionvertreter der Hafenfreihandelszone in 
Tianjin (vgl. bdp aktuell 165). Mit dem bdp Invest Tianjin Desk bieten wir Services 
rund um die Standortberatung, Fördermittelberatung und Unternehmensgründung 
und beantworten alle steuerlichen und rechtlichen Fragen. 

Als Sonderwirtschaftszone genießt die 
Hafenfreihandelszone Tianjin verschie-
dene, durch China formulierte Präfe-
renzregelungen.
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 Steuerliche Unterstützung (z. B. bei 
CIT, Mehrwertsteuer, IIT von Füh-
rungskräften)

 Anlagen- und Gebäudeunterstützung 
(Zuschüsse für Miete, Kauf und Reno-
vierung)

 Förderung der Arbeitnehmer (Hil-
fe & Zuschüsse bei Wohnungssuche, 
Bereitstellung von Schulplätzen für 
Kinder von Mitarbeitern)

Mit dem bdp Invest Tianjin Desk bie-
ten wir Ihnen muttersprachliche Dienst-
leistungen und maßgeschneiderte 
Lösungen bezogen auf die Subventions-
politik, Standortberatung, den allgemei-
nen Geschäftsbetrieb (Steuerplanung, 
Personalwesen, Buchhaltung etc.), Fir-
menregistrierung (z. B. Registrierung 
des Firmennamens, Beantragung der 
Geschäftslizenz etc.) sowie Follow-up 
Service.

Haben wir Ihr Interesse geweckt? 
Dann besuchen Sie gerne unsere Web-
site unter www.bdpinvesttianjin.de oder 
kontaktieren Sie uns direkt. Im Mai pla-
nen wir zudem ein Event in Stuttgart, 
wo Sie die Möglichkeit haben werden, 
umfangreiche Informationen über den 
Standort und dortige Investitionsmög-
lichkeiten zu erhalten. Hierzu bekom-
men Sie noch eine Einladung von uns.
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Gerade hat das Bundeskabinett die 
Grundrente beschlossen, mit der kleine 
Renten ein wenig aufgebessert werden 
sollen, um so gegen Altersarmut vor-
zugehen. Das Paket soll unter anderem 
durch die sogenannte Finanzmarkttrans-
aktionssteuer finanziert werden. Das 
ist schon paradox. Denn zum einen 
gibt es die geplante Börsensteuer noch 
gar nicht - vielmehr werden die ent-
sprechenden Verhandlungen schon seit 
fast zehn Jahren geführt. Die geplante 
Gegenfinanzierung der Grundrente ab 
2021 ist damit zumindest fraglich.

Zum anderen erschwert die von Olaf 
Scholz vorangetriebene Steuer gerade 
das, was die Grundrente ein Stück weit 

beheben soll - nämlich, dass Menschen 
im Alter unterfinanziert sind. Die Idee 
zur Börsensteuer wurde nach dem Ende 
der Finanzkrise geboren. Ursprünglich 
verfolgte sie zwei Ziele. Erstens soll-
ten sich die Banken an der Beseitigung 
der Folgen der weltweiten Wirtschafts- 
und Finanzkrise finanziell beteiligen. 
Zweitens wollte die Politik schädliche, 
weil gefährliche Spekulationen an den 
Finanzmärkten eindämmen.

Von beiden – durchaus nachvollzieh-
baren – Zielen ist nichts mehr übrig 
geblieben. So hat die Grundrente rein 
gar nichts mit den Folgen der Finanzkri-
se zu tun. Viel schwerwiegender ist aller-
dings, dass die geplante Börsensteuer 

Scholz torpediert Altersvorsorge
Die sogenannte Rentenlücke ist unumstritten. Trotzdem verteuert 
der Bundesfinanzminister das Sparen fürs Alter per Aktienanlage.

www.bdpinvesttianjin.de

Aktiensteuer
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fung der Abgeltungssteuer, womit der 
Bundesfinanzminister liebäugelt. Die 
pauschale Besteuerung von realisierten 
Aktiengewinnen mit 25 Prozent war 
2009 von dem damaligen Finanzmi-
nister Peer Steinbrück eingeführt wor-
den, um per günstigerer Besteuerung 
Schwarzgeld aus dem Ausland wie-
der nach Deutschland zurückzuholen. 
Nachdem die ausländischen Steueroa-
sen weitgehend ausgetrocknet sind, will 
Scholz offenbar bei den Aktionären wie-
der verstärkt zulangen. Statt der 25-pro-
zentigen Abgeltungssteuer würde dann 
wieder der persönliche Einkommens-
steuersatz gelten. Viele Anleger würden 
sich damit schlechter stellen.

Scheinentlastung
Einen kleinen Lichtblick gibt es jedoch 
offenbar doch. Scholz will im Gegenzug 
zur Einführung einer möglichen Finanz-
transaktionssteuer den Sparer-Pausch-
betrag von 801 auf 851 Euro anheben, 
bei veranlagten Paaren soll der Betrag 
von 1602 auf 1702 Euro steigen. Gleich-
zeitig soll es einen neuen Altersvorsor-
ge-Pauschbetrag in Höhe von 30 Euro 
(Singles) beziehungsweise 60 Euro (Paa-
re) geben.

Insgesamt soll sich diese steuerliche 
Entlastung angeblich auf rund 220 Mil-
lionen Euro pro Jahr summieren. Dem 
steht eine mögliche Erhöhung durch 
die geplante Finanztransaktionssteuer in 
Höhe von 1,5 Milliarden Euro gegenüber 
- also fast das Siebenfache. Da kann man 
wohl kaum von einer Entlastung spre-
chen. Vielmehr werden Anleger zusätz-
lich zur Kasse gebeten, wenn sie zum 
Beispiel per Aktiensparplan fürs Alter vor-
sorgen möchten.

unerwünschte Finanzspekulationen kein 
Stück zurückdrängen wird. Denn künf-
tig sollen Investoren nur beim Kauf von 
Aktien zusätzlich mindestens 0,2 Prozent 
des Kaufpreises an den Fiskus abführen. 
Derivate mit einem weitaus spekula-
tiveren Charakter sind, entgegen den 
ursprünglichen Plänen, von der Steuer 
ausgenommen.

Belastung für Privatanleger
Zudem soll die geplante Sonderabgabe 
nur bei Unternehmen mit einem Börsen-
wert von mehr als einer Milliarde Euro 
greifen, die gemeinhin als weniger risi-
koreich als kleinere Gesellschaften gel-
ten. Diese Aktiensteuer trifft damit vor 
allem private Kleinanleger, die tenden-
ziell eher auf große Unternehmen set-
zen. Außerdem ist es Banken, Fonds und 
Hochfrequenzhändlern sehr viel eher 
möglich, auf Börsenplätze in Ländern 
auszuweichen, die bei dem Vorhaben 
nicht mitmachen. Und von denen gibt 
es einige.

Denn von einer europaweiten Einfüh-
rung kann keine Rede sein. Bei der von 
Scholz vorangetriebenen Börsensteuer 
machen – Stand heute – maximal zehn 
Länder mit. Vor allem Österreich hat 
Widerstand angekündigt, da von den 
ursprünglich angepeilten Zielen so gut 
wie nichts übrig geblieben ist.

Eingeschränkte Verlustverrechnung
Gleichzeitig hat Scholz – von der Öffent-
lichkeit weitgehend unbemerkt – die 
steuerliche Verrechnung von Verlusten 
aus Börsengeschäften eingeschränkt. 
Das trifft zwar in erster Linie Derivate, 
aber auch in einem eingeschränkten 
Umfang Aktien.

Hier gilt bei einem Totalverlust eine 
Obergrenze von 10.000 Euro, die mit 
entsprechenden Kursgewinnen verrech-
net werden können. Gibt es nicht einen 
ausreichenden oder gar keinen reali-
sierten Gewinn, kann der verbleiben-
de Verlust ins nächste Jahr vorgetragen 
werden. Totalverluste sind bei Aktienge-
schäften allerdings die Ausnahme.

Abgeltungssteuer vor dem Aus?
Deutlich gravierender wäre die Abschaf-

Beerdigungskosten als außer-
gewöhnliche Belastung 

Beerdigungskosten 
können als außerge-
wöhnliche Belastung 
nur be rücksichtigt 
werden, soweit die 
Aufwendungen nicht 
aus dem Nachlass 
bestritten werden 
können oder nicht 
durch sonstige im 

Zusammenhang mit dem Tod zuge-
flossene Geldleistungen gedeckt sind. 
In diesem Zu sammenhang besteht eine 
widerlegbare Vermutung dafür, dass 
der for melle Inhaber eines Bankkontos 
auch der wirtschaftliche Verfügungsbe-
rechtigte ist.

Im Streitfall betrugen die Beerdigungs-
kosten rund 5.000 Euro. Der Nach lass 
der verstorbenen Mutter betrug rund 
10.000 Euro und über stieg damit die 
Beerdigungskosten. Im Todeszeitpunkt 
lief ein Konto bei einer Bank auf den 
Namen der Mutter, sodass das FG davon 
ausging, dass dieser das Geld zugestan-
den hat. 

Die Steuerpflichtigen hatten auch kei-
ne Unterlagen eingereicht, aus denen 
sich ergab, dass das Bankkonto nicht der 
verstorbenen Mutter zugestanden hat. 
Nicht erheblich war in diesem Zu sam-
menhang, dass die Tochter eine Voll-
macht für das Bankkonto hatte, denn 
hierdurch wurde sie nicht zur wirtschaft-
lichen Eigentümerin. Ebenso wenig war 
ausschlaggebend, woher das Geld auf 
dem Bankkonto ursprünglich stammte, 
denn nach Einzahlung auf ein Bankkon to 
verlieren die einzelnen Forderungen ihre 
rechtliche Selbstständigkeit. 

Die Tochter hatte auch keine Unter-
lagen eingereicht, aus denen sich hätte 
ergeben können, dass sie einen Rückzah-
lungsanspruch gegen die verstor bene 
Mutter hatte. In die sem Zusammenhang 
reicht bloßes Behaupten nicht aus.

FG Hamburg 01.08.2019, 6 K 53/19

Rüdiger Kloth
ist Steuerberater und seit 1997 Partner 
bei bdp Hamburg.

Dr. Michael Bormann
ist Steuerberater und 
seit 1992 bdp- 
Gründungspartner.
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Die Haftung des Gesellschafters ist grund-
sätzlich bei einer Kapitalgesellschaft auf 
seine Einlage beschränkt. Ausnahmen 
bestehen z. B. lediglich bei einer offen-
sichtlich „führungslosen“ Gesellschaft oder 
bei sogenannten „Firmenbestattungen“. 
Der Geschäftsführer hingegen haftet per-
sönlich unbegrenzt, wenn er den Tatbe-
stand der einschlägigen Haftungsnormen 
erfüllen sollte. Bei einer GmbH wäre dies 
insbesondere die Haftungsnorm nach § 64 
GmbHG (neben der Haftung nach § 43 
GmbHG). 

Haftung für Zahlungen nach Zah-
lungsunfähigkeit oder Überschuldung
Nach § 64 GmbHG haftet der Geschäfts-
führer für Zahlungen, die nach Eintritt der 
Zahlungsunfähigkeit der Gesellschaft oder 

nach Feststellung ihrer Überschuldung 
geleistet werden. Dieser Anspruch wird 
immer dann virulent, wenn die Gesell-
schaft einen Antrag auf Eröffnung eines 
Insolvenzverfahrens gestellt hat. Für die 
insolvente Gesellschaft macht dann der 
Insolvenzverwalter diese Ansprüche gel-
tend. 

Im Regelfall bahnt sich eine Insolvenz 
allmählich an. Im Verlauf der Entwick-
lung tritt irgendwann der Zeitpunkt ein, 
wo entweder die Gesellschaft nach § 17 
Insolvenzordnung (InsO) zahlungsunfähig 
oder nach § 19 Insolvenzordnung über-
schuldet ist. Verpasst der Geschäftsführer 
diesen Zeitpunkt und stellt keinen Insol-
venzantrag, haftet er persönlich mit sei-

Die Haftung des Geschäftsführers

Oft wird vermutet, dass der Gesellschafter haftet, wenn es in einer Gesellschaft 
schlecht läuft. Das ist falsch! Vielmehr ist es der Geschäftsleiter, vulgo der Geschäfts-
führer, der in die persönliche Haftungsfalle geraten kann.

Vorsicht Falle
Es ist nicht der Gesellschafter, der für die Gesellschaft in der Krise haftet. Nein, es ist der Geschäftsführer, 
der in die Haftungsfalle gerät. bdp-Partner Dr. Aicke Hasenheit erläutert das Wann und Wie.

nem gesamten Vermögen bei Erfüllung 
der Voraussetzungen des § 64 GmbHG für 
jede einzelne Zahlung, die die Gesellschaft 
nach diesen Zeitpunkt leistete. Innerhalb 
kürzester Zeit kommen so oft riesige Beträ-
ge zusammen, die die wirtschaftliche Leis-
tungsfähigkeit eines Geschäftsführers in 
der Regel überschreitet. Nach § 64 Satz 1 
GmbHG haftet der Geschäftsführer also, da 
er trotz Insolvenzreife der Insolvenzschuld-
nerin den Betrieb fortführte.

Maßgeblich ist nur die insolvenz-
rechtliche Überschuldung
Der Insolvenzverwalter muss in einem Haf-
tungsprozess daher darlegen, dass der 
Geschäftsführer trotz Zahlungsunfähigkeit 
oder Überschuldung ohne positive Fort-
führungsprognose den Betrieb fortführte. 
Nach der Rechtsprechung muss der Insol-
venzverwalter beweisen, dass zum Zeit-
punkt jeder einzelnen Zahlung, die er 
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gegen den Geschäftsführer geltend macht, 
die betreffende Gesellschaft im insolvenz-
rechtlichen Sinne entweder überschuldet 
oder zahlungsunfähig war. Maßgebend ist 
dabei nur eine insolvenzrechtliche Über-
schuldung; eine rein bilanzielle Überschul-
dung ist hier nicht relevant. 

Allerdings sind die Regelungen zur insol-
venzrechtlichen Überschuldung seit dem 
Finanzmarktstabilisierungsgesetz von 2008 
tendenziell entschärft (Stichwort „positi-
ve Fortführungsprognose“). Eine positive 
Fortführungsprognose schließt nach § 19 
Abs. 2 Satz 1 InsO eine insolvenzrechtliche 
Überschuldung aus. 

Der geänderte Überschuldungsbegriff in 
§ 19 Abs. 2 Satz 1 InsO wurde im Jahr 2008 
(wieder) eingeführt. Grund waren die dra-
matischen Auswirkungen der Finanz- und 
Wirtschaftskrise. Der Gesetzgeber war im 
Herbst 2008 gezwungen, rasche Maß-
nahmen zur Marktstabilisierung zu treffen, 
da andernfalls der Großteil der deutschen 
Wirtschaft, insbesondere im Finanzsek-
tor, einen Insolvenzantrag hätte stellen 
müssen. Im Oktober 2008 verabschiedete 
daher der Deutsche Bundestag das Finanz-
marktstabilisierungsgesetz, in welchem der 
Überschuldungsbegriff in der Insolvenz-
ordnung in § 19 Absatz 2 InsO geändert 
worden ist. 

Positive Fortführungsprognose setzt 
Überschuldung aus
Danach liegt bei einer positiven Fortfüh-
rungsprognose keine Überschuldung vor. 
Nur bei einer negativen Fortführungspro-
gnose muss ein Insolvenzantrag bzw. ein 
Überschuldungsstatus nach Liquidations-
werten erstellt werden. Im Ergebnis wurde 
damit der Insolvenzgrund der Überschul-
dung ausgesetzt. Der Gesetzgeber hat 
dann am 09. November 2012 beschlossen, 
die eigentlich nur bis zum 31. Dezember 
2013 befristete Regelung zur insolvenz-
rechtlichen Überschuldung (§ 19 Abs. 2 
InsO) auf Dauer beizubehalten. Es gilt 
daher jetzt, dass keine insolvenzrechtli-
che Überschuldung vorliegt, wenn „die 
Fortführung des Unternehmens nach den 
Umständen überwiegend wahrscheinlich 
ist“.

Deshalb können auch Sanierungsbemü-
hungen dazu führen, dass der Bestand des 

Unternehmens nachhaltig gesichert und 
„eine Fortführung des Unternehmens nach 
den Umständen überwiegend wahrschein-
lich ist“. 

Zahlungsunfähigkeit bzw. Zahlungs-
einstellung als Insolvenzgrund
Weiterer Insolvenzgrund ist die Zahlungs-
unfähigkeit bzw. in verschärfter Form die 
Zahlungseinstellung. Grundsätzlich ist von 
einer Zahlungseinstellung dann auszuge-
hen, wenn zum Stichtag nicht unbeträcht-
liche Verbindlichkeiten bestanden, die bis 
zur Verfahrenseröffnung nicht mehr begli-
chen wurden. Eine Zahlungseinstellung ist 
von der bloßen Zahlungsstockung abzu-
grenzen. Von einer Zahlungseinstellung ist 
erst dann auszugehen, wenn die Liquidi-
tätslücke länger als drei Wochen besteht 
(vgl. BGH, Urteil vom 30.6.2011, IX ZR 
134/10). 

Keine Zahlungseinstellung liegt vor, 
wenn der Schuldner Zahlungen verweigert 
hat, weil er Forderungen für unbegründet 
hält (Zahlungsunwilligkeit). Daher kann es 
nicht ausreichen, dass Forderungen ledig-
lich zur Insolvenztabelle angemeldet sind, 
da nicht ersichtlich ist, ob deren Berech-
tigung im Streit steht bzw. vom Insol-
venzverwalter selbst bestritten wird. Diese 
Forderungen können nicht berücksichtigt 
werden (vgl. BGH, Urteil vom 17.5.2001, 
IX ZR 188/98). Ein generalisierender Vor-
trag des Insolvenzverwalters zu Forde-
rungsanmeldungen genügt daher nicht!

Zahlungsunfähigkeit muss ggf. durch 
Gutachten nachgewiesen werden
Bestreitet der Geschäftsführer in einem Kla-
geverfahren die Zahlungseinstellung, muss 
in der Regel die behauptete Zahlungs-
unfähigkeit durch Einholung eines Sach-
verständigengutachtens nachgewiesen 
werden, um darzulegen, dass eine Liquidi-
tätsbilanz im maßgebenden Zeitraum eine 
Deckungslücke von mehr als 10 % auswies 
(vgl. BGH, Urteil vom 10.07.2014, IX ZR 
287/13) und es nicht möglich war, 90 % 
der fälligen Verbindlichkeiten in diesen drei 
Wochen zu bezahlen. Nach der Rechtspre-
chung des BGH sind die zum Stichtag der 
Zahlungsunfähigkeitsprüfung verfügbaren 
und innerhalb von drei Wochen flüssig zu 
machenden Mittel in Beziehung zu den 

am selben Stichtag fälligen und ernsthaft 
eingeforderten Verbindlichkeiten zu setzen 
(BGH ZInsO 2013, 190, 192). 

Damit ein Geschäftsführer haftet, 
muss ihm ein Verschulden nachge-
wiesen werden!
Der Geschäftsführer hat grundsätzlich die 
Pflicht zur Aufrechterhaltung des Betrie-
bes, um Sanierungsversuche und Chancen 
für eine Übertragung des Geschäftsbe-
triebes und der Geschäftsanteile nicht zu 
schmälern. Der Geschäftsführer muss bei 
Sanierungsaussichten mit dem Ziel der 
Unternehmensveräußerung flexibel han-
deln. Dem Geschäftsführer kann daher 
nicht der Vorwurf gemacht werden, dass 
er während konkret laufenden Vertrags-
verhandlungen über die Veräußerung der 
Gesellschaft den Geschäftsbetrieb aufrecht 
erhielt, indem er die haftungsrelevanten 
Zahlungen auslöste. 

Garantiert muss dabei der Erfolg die-
ser Sanierung nicht sein. Es genügen gute 
Chancen für eine Sanierung (vgl. BGH vom 
12. Mai 2016, IX ZR 65/14). Konnte dem 
Vorhaben dagegen aus der Perspektive des 
Geschäftsführers von vorneherein keiner-
lei Realisierungschance zugebilligt werden, 
wäre dies für den Geschäftsführer schäd-
lich. Konnte der Geschäftsführer auf Chan-
ce vertrauen, würde es an dem für eine 
Haftung nach § 64 GmbHG erforderlichen 
Verschulden mangeln. 

Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer 
müssen bei Jahresabschluss Fortfüh-
rungsfähigkeit prüfen
In diesen Kontext gehört auch eine neuere 
Entscheidung des BGH (26. Januar 2017 - 
IX ZR 285/14). Der BGH entschied, dass 
soweit für eine Kapitalgesellschaft ein Insol-
venzgrund vorliegt, eine Bilanzierung nach 
Fortführungswerten ausscheidet, wenn 
innerhalb des Prognosezeitraums damit zu 
rechnen sei, dass das Unternehmen noch 
vor dem Insolvenzantrag im Eröffnungs-
verfahren oder alsbald nach Insolvenz-
eröffnung stillgelegt werden muss. Der 
mit der Erstellung eines Jahresabschlusses 
für eine GmbH beauftragte Steuerbera-
ter bzw. Wirtschaftsprüfer sei verpflichtet 
zu prüfen, ob sich auf der Grundlage der 
ihm zur Verfügung stehenden Unterlagen 
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und der ihm sonst bekannten Umstände 
tatsächliche oder rechtliche Gegebenhei-
ten ergeben, die einer Fortführung der 
Unternehmenstätigkeit entgegenstehen 
können. Der mit der Erstellung eines Jah-
resabschlusses für eine GmbH beauftragte 
Steuerberater bzw. Wirtschaftsprüfer habe 
nach der Ansicht des BGH seinen Mandan-
ten auf einen möglichen Insolvenzgrund 
und die daran anknüpfende Prüfungs-
pflicht ihres Geschäftsführers hinzuweisen. 
Macht der Steuerberater bzw. Wirtschafts-
prüfer hierauf nicht aufmerksam, und stellt 
er den Jahresabschluss zu Fortführungs-
werten auf, ergibt sich aus der Sicht des 
Geschäftsführers keine insolvenzrechtli-
che Überschuldung und ein Verschulden 
scheint daher nicht vorzuliegen. Allerdings 
sollte ein Geschäftsführer sehr vorsichtig 
mit dieser Wertung umgehen. § 64 Satz 2 
GmbHG nimmt sogenannte erlaubte Zah-
lungen von der Haftung aus. Hier hat die 
Rechtsprechung Fallgruppen gebildet.

Vorsicht bei D&O-Versicherung: Ist 
die Haftung für Zahlungen nach 
Insolvenzreife gedeckt?
Sehr wichtig für die Haftung eines 
Geschäftsführers nach § 64 GmbHG ist 

eine jüngere Entscheidung des OLG Düs-
seldorf (20. Juli 2018, Az. I-4 U 93/16, 
ZIP 2018, 1542), die im Zusammenhang 
mit einem Beschluss des OLG Celle vom 
01. April 2016, Az. 8 W 20/16 steht. 
Nach beiden obergerichtlichen Entschei-
dungen sollen Haftungsansprüche aus § 64 
GmbHG nicht (mehr) in den Schutzbe-
reich eines D&O-Versicherungsvertrages 
(Directors-and-Officers-Versicherung, auch 
Organ- oder Manager-Haftpflichtversiche-
rung) fallen. D.h., sollte ein Geschäftsfüh-
rer haften, kann er auch nicht durch einen 
D&O-Versicherungsvertrag eine Haftungs-
freistellung erreichen. 

Derartige D&O-Versicherungen waren 
bislang sehr sinnvoll, um das Risiko der 
Geschäftsführer einzudämmen. Ob die-
se Entscheidungen tatsächlich zutreffend 
sind, ist äußerst fraglich. Die überzeugen-
deren Argumente sprechen dafür, dass Haf-
tungsansprüche nach § 64 Satz 1 GmbHG 
vom Deckungsschutz der D&O-Versiche-
rung umfasst sind. Der BGH konnte zu 
dem Thema bislang nicht abschließend 
Stellung nehmen. 

Geschäftsführer sollten daher gegen-
wärtig unbedingt von ihrem Versicherer 
die Deckung von Ansprüchen aus § 64 

Dr. Aicke Hasenheit 
ist Rechtsanwalt und 
seit 2010 Partner bei 
bdp Berlin.

bdp ist seit über 10 Jahren einer der 
Gründungsgesellschafter von EuropeFides. 
Mittlerweile zählen mehr als 33 Mitglieds-
kanzleien aus 25 Ländern zu EuropeFides. 
Sie eröffnen bdp die Möglichkeit, unseren 
Mandanten auch in Ländern mit qualifi-
ziertem Rat zur Seite zu stehen, in denen 
wir selbst mit eigenen Büros nicht vertre-
ten sind. Sie bieten auch unseren Mitarbei-
tern die Chance, für einige Zeit im Ausland 
in einer Beratungs- oder Prüfungskanzlei 
Erfahrungen zu sammeln.

Das Fachprogramm, an dem auch inte-
ressierte Mandanten von bdp teilnahmen, 

Satz 1 GmbHG (§ 93 Abs. 3 Nr. 6 AktG 
i. V. m. § 92 Abs. 2 AktG, § 130a Abs. 2 
Satz 1 HGB; auch für Aufsichtsräte und 
Beiräte) gesondert bestätigen lassen. Bei 
Neuabschlüssen muss auch diese Deckung 
ausdrücklich erteilt werden, da sonst ein 
Abschluss einer D&O-Versicherung wenig 
sinnvoll erscheint. Zu beachten ist auch, 
dass D&O-Versicherungen nur begrenzt 
haften. Die Haftungssumme darf hier nicht 
zu niedrig angesetzt werden, ein Haftungs-
schutz würde vom Ergebnis her sonst ins 
Leere laufen, da der Geschäftsführer bei 
einer Haftung wirtschaftlich auch außer 
Gefecht gesetzt wäre. 

Wenn Sie Fragen zur Geschäftsführerhaf-
tung haben, sprechen Sie uns bitte an.

war dieses Mal geprägt von der interna-
tionalen Zusammenarbeit. So hielt bdp-
Gründungspartner Dr. Michael Bormann 
einen Vortrag über die Organisation von 
länderübergreifenden Prüfungen in China 
und anderen Ländern, die durch Europe-
Fides auch für mittelständische Kanzleien 
und deren Mandanten mit Auslandsbezug 
gut möglich sind.

Ein weiteres Thema war der zuneh-
mende Einfluss der Digitalisierung auf den 
Prüfungs- und Beratungsberuf sowie die 
Verbesserung der Abläufe zwischen Man-
dant und Berater. bdp-Partner Dr. Michael 
Bormann und bdp-Partnerin Fang Fang 
berichteten über die Organisation und 
Führung eines internationalen Beratungs-
unternehmens mit Standorten in mehreren 
Ländern und die Nutzung moderner tech-
nischer Hilfsmittel wie Videokonferenzen, 

über Ländergrenzen vereinheitlichte IT-
Lösungen etc. für die internationale Kanz-
leiorganisation.

Ein weiteres Thema war natürlich die 
Auswirkung des Coronavirus und die Mög-
lichkeit von Beratungskanzleien, hier die 
Mandanten zu unterstützen.

Beim traditionellen Cocktail-Empfang 
am Freitagabend und dem Dinner am 
Samstag kamen auch die persönlichen 
Kontakte nicht zu kurz, die für eine gute 
Zusammenarbeit der internationalen Kanz-
leien unerlässlich sind.

bdp berät aktuell Mandanten zusam-
men mit den jeweiligen EuropeFides-Kol-
legen in Italien beim Aufbau eines neuen 
Produktionswerkes in Süditalien, in Tsche-
chien bei der Gründung einer Einkaufs-
gesellschaft für ein Handelshaus und in 
Spanien bei einer Großbetriebsprüfung.

Ende Februar 2020 fand in Malaga das diesjährige Halbjahrestreffen von EuropeFides statt
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Wer dazu in der Lage ist, hat gleichzeitig 
ein effizientes Controlling-Instrument zur 
Hand. Externe und interne Berichtsan-
forderungen bedient das bewährte bdp-
Monats- bzw. Quartalsreporting, das wir 
Ihnen in dieser und der kommenden Aus-
gabe von bdp aktuell vorstellen wollen. Wir 
konzentrieren uns in dieser Ausgabe auf 
die externen Anforderungen an ein stan-
dardisiertes Reporting und erläutern in der 

Folgeausgabe dessen Nutzen als betriebli-
ches Steuerungsinstrument.

Für viele Unternehmen ist die kontinu-
ierliche Begleitung wichtig. Externe Bera-
ter, die die Entwicklung des Unternehmens 
neutral spiegeln, können dabei eine hilf-
reiche Rolle spielen. Dies gilt umso mehr 
für Unternehmen in der Krise. Insbeson-
dere im Zuge einer Sanierungskonzep-
tion ist von erheblicher Bedeutung, dass 

die Maßnahmen begleitet und hinsichtlich 
ihrer nachhaltigen wirtschaftlichen Folge-
wirkungen kontrolliert werden. Nicht zu 
vergessen, dass die qualitativen Ratingbe-
urteilungen bezüglich der Management-
qualitäten verbessert werden, sofern ein 
standardisiertes Reporting gepflegt wird.

Das Reporting, welches von den Ban-
ken bzw. Finanzierungspartnern üblicher-
weise gefordert wird, beinhaltet Aussagen 
zur Planung, Ergebnisentwicklung, deren 
Liquiditätsauswirkungen und eine Bilanz-
planung. Hinzu kommt im Einzelfall das 
Maßnahmencontrolling.

Soll-Ist-Vergleich
Bei dem sogenannten Soll-Ist-Vergleich 
werden für den Berichtszeitraum wesent-
liche Positionen der Ergebnisplanung der 
Ist-Entwicklung gegenübergestellt. Dabei 
spielt die Abweichungsanalyse eine zent-
rale Rolle. Ausgangspunkt ist die Planung 
für das jeweilige Geschäftsjahr. Die kla-
re Beschreibung der Prämissen für die 
Erstellung dieser Planung ist eine elemen-
tare Voraussetzung: Für alle Beteiligten 
muss eindeutig nachvollziehbar sein, wie 
wesentliche Positionen für das Geschäfts-
jahr geplant wurden.

Ertragsentwicklung
Die Planung wird und muss grundsätzlich 
auf das jeweilige Berichtsjahr bezogen wer-
den. Rollierende Veränderungen müssen 
die absolute Ausnahme bleiben. In festge-
legten Zeiträumen, in der Regel monatlich 
oder quartalsweise, wird über die wirt-
schaftliche Entwicklung ex post berichtet. 
Wesentliche Positionen der Gewinn-und-
Verlust-Rechnung sowie der Bilanz wer-
den für den Berichtszeitraum analysiert. 
Abweichungen und deren Ursachen wer-
den beschrieben. Auf Basis der jeweiligen 
Ist-Situation und der fortlaufenden Pla-
nung ergibt sich automatisch ein Forecast.

Rechne strukturiert und rede darüber
Die Fähigkeit zur klaren und nachvollziehbaren Bankenkommunikation ist elementar für eine professionel-
le Unternehmensführung. Das bdp-Reporting-Tool hilft dabei.

Banken und Finanzierungspartner erwarten von Unternehmen heutzutage ein trans-
parentes und nachvollziehbares Berichtswesen. Das einfache Zusenden der Betriebs-
wirtschaftlichen Auswertung (BWA) oder der Summen- und Saldenlisten (SuSa) 
reicht für den typischen deutschen Mittelstand heutzutage absolut nicht mehr aus. 
Gefragt ist die Fähigkeit zu einer strukturierten Bankenkommunikation.

Reporting und Bankenkommunikation
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Liquiditätsentwicklung
Das gilt vor allem auch für die Liquiditätspla-
nung. Eine entsprechende Fortführung auf 
Basis des jeweiligen Bilanzstichtages kann 
in unterschiedlichen Intervallen dargestellt 
werden. Die in Krisenfällen durchaus übli-
che wöchentliche Liquiditätsplanung zeigt 
auch mögliche Lücken unterhalb eines 
Berichtsmonats auf. In der Liquiditätspla-
nung wird das operative Geschäft entspre-
chend der Liquiditätserwartungen (z. B. 
Zahlungsziele oder abgegrenzte Kosten-
positionen) und der Entwicklung liqui-
ditätswirksamer Zahlungsströme aus den 
Bilanzkonten dargestellt.

So ist es unabdingbar, die Forderungen 
oder Verbindlichkeiten entsprechend der 
jeweiligen Zahlungsfristen zu berücksich-
tigen. Das Gleiche gilt für Zahlungen aus 
Zins- und Tilgungsverpflichtungen oder 
anderen Zahlungsvereinbarungen. Einer 
nachvollziehbaren Liquiditätsplanung 
kommt bei einem professionell gestalteten 
Reporting die zentrale Rolle zu. Die Liquidi-
tätsüberwachung ist eines der wichtigsten 
Aufgaben der verantwortlichen Führungs-
kräfte im Unternehmen.

Bilanzentwicklung
Aus der Entwicklung der Ergebnis- und 
Liquiditätsplanung muss automatisch auch 
eine entsprechende Bilanzplanung ableit-
bar sein. Wesentliche Bilanzpositionen, ins-
besondere die Eigenkapitalentwicklung, 
sind auch in der Vorausschau zu beobach-
ten. Denn die Eigenkapitalquote ist eine 
der wesentlichen Kenngrößen beim quan-
titativen Rating.

Maßnahmenplanung
Bei erkennbar starken Abweichungen im 
Zuge der Analyse der Ertrags-, Liquidi-
täts- und Bilanzentwicklung müssen im 
Einzelfall konkrete Maßnahmen hergeleitet 
werden. So ist eine Unterdeckung in der 
Liquiditätsplanung oder eine negative Ent-
wicklung des Eigenkapitals ein absolutes 
Signal für die Geschäftsführung, pro-aktiv 
in die Zukunft gerichtet zu handeln. Auch.

Das Reporting kann durch die Beschrei-
bung von Maßnahmen ergänzt werden. 
Im Rahmen von Sanierungsgutachten wer-
den in der Regel leistungs- und finanz-
wirtschaftliche Maßnahmen beschrieben, 

die im Zuge der Berichterstattung im Hin-
blick auf die Umsetzung bzw. Umsetzungs-
zeiträume transparent dargestellt werden 
müssen. Idealerweise können Maßnahmen 
bewertet und in der Ertrags-, Liquiditäts- 
und Bilanzplanung sichtbar nachvollzogen 
werden. Manche Finanzinstitute fordern 
ein externes Sanierungscontrolling.

Ein strukturiertes Reporting muss den 
externen, aber auch internen Berichtswün-
schen entsprechen. Es kann auch als Con-
trollinginstrument für die Führungskräfte 
von Unternehmen verwendet werden. Es 
ersetzt keine Kostenrechnung, jedoch kön-
nen für dieses interne Instrument wichtige 
Erkenntnisse gewonnen werden.

Ein Reporting versetzt die Gesprächs-
partner des Unternehmens in die Lage, mit 
Stakeholdern (Banken, Lieferanten, Sozial-
versicherungsträgern etc.) einheitlich und 
klar zu kommunizieren.

Im Ergebnis ist ein strukturiertes Repor-
ting als vertrauensbildende Maßnahme im 
Interesse aller Beteiligten. Und da, wo Ver-
trauen verloren gegangen ist, bietet es sich 
als effektive Möglichkeit an, dieses wieder 
herzustellen.

Das bdp-Monats- bzw. Quartalsrepor-
ting
bdp übernimmt in vielen Fällen die Erstel-
lung des Monats- oder Quartalsreportings. 
Dabei werden die Ergebnisplanungen und 
sämtliche finanzwirtschaftliche Einflussgrö-
ßen (z. B. Investitionsplanung) besprochen 
sowie die Prämissen definiert und nach-
vollziehbar dargelegt. Als Datenbasis wird 
auf die Informationen des Rechnungswe-
sens zurückgegriffen. Die Empfänger des 
Reports erhalten in der Regel zusätzlich die 
Betriebswirtschaftliche Auswertung (BWA) 
und die Summen- und Saldenlisten (SuSa).

Die Abweichungen in der unterjährigen 
Entwicklung werden gemeinsam diskutiert 
und ggf. Gegensteuerungsmaßnahmen 
besprochen.

Dabei unterstützen wir durch ein inte-
griertes Planungstool die standardisierte 
Fortschreibung der Zahlen und eine ein-
heitliche Darstellung im Reporting.

Auch leistungswirtschaftliche und 
finanzwirtschaftliche Maßnahmen werden 
in einem standardisierten Verfahren dar-
gestellt und deren Umsetzung im Rahmen 
des Reportings berichtet.

Die Dokumentation ist ein gemeinsa-
mes Ergebnis von bdp und der jeweili-
gen Unternehmensführung. Es wird in der 
Regel im Rahmen der Bankenkommunika-
tion verwendet oder anderen Finanz- und 
Geschäftspartnern zur Verfügung gestellt.

Rainer Hübl & Holger Schewe
sind Geschäftsführer der bdp Management 
Consultants GmbH.
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2. Soll-Ist-Abweichungen 12/2019 

Bezeichnung
Plan Ist absolut in % Plan Ist absolut in %

Umsatzerlöse 16.349,5 13.424,6 -2.925 -17,9 32.429,6 27.753,9 -4.676 -14,4
Bestandsveränderungen 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0

Gesamtleistung 16.349,5 13.424,6 -2.925 -17,9 32.429,6 27.753,9 -4.676 -14,4
Materialeinsatz / Fremdleistungen 13.309,5 11.166,7 2.143 16,1 26.885,2 23.439,4 3.446 12,8

Rohertrag 3.039,9 2.257,9 -782 -25,7 5.544,4 4.314,4 -1.230 -22,2
sonstige betriebliche Erlöse 45,2 47,8 3 5,8 92,1 101,3 9 9,9

Betrieblicher Rohertrag 3.085,1 2.305,6 -779 -25,3 5.636,5 4.415,7 -1.221 -21,7
Personalkosten 1.100,0 1.155,4 -55 -5,0 2.200,0 2.253,6 -54 -2,4
Miete/Raumkosten 69,0 61,2 8 11,2 138,0 122,3 16 11,4
Versicherung und Abgaben 14,7 10,1 5 31,4 30,0 30,4 0 -1,2
Werbe-/Reisekosten 182,0 170,1 12 6,5 342,5 310,3 32 9,4
Kosten der Warenabgabe 254,5 148,1 106 41,8 509,0 296,8 212 41,7
Reparatur / Instandhaltung 14,7 14,5 0 1,3 30,0 31,7 -2 -5,6
Sonstige Kosten 613,3 591,0 22 3,6 1.249,8 1.107,2 143 11,4

Gemeinkosten 1.148,2 995,0 153 13,3 2.299,3 1.898,7 401 17,4
Kosten Gesamt 2.248,2 2.150,4 98 4,4 4.499,3 4.152,3 347 7,7

Betriebsergebnis (EBITDA) 836,9 155,2 -682 -81,5 1.137,2 263,4 -874 -76,8
Abschreibung 123,4 75,0 48 39,2 237,4 150,0 87 36,8

Betriebsergebnis (EBIT) 713,5 80,2 -633 -88,8 899,8 113,4 -786 -87,4
Zinsergebnis -67,6 -72,0 -4 6,5 -130,7 -156,6 -26 19,8

Auflösung Rücklagen 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
Auflösung Rückstellungen 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0
a.o./neutrale Erträge 0,0 383,7 384 0,0 430,4 430
a.o./neutrale Aufwendungen 0,0 337,7 -338 0,0 383,2 -383

a.o./neutrales Ergebnis 0,0 45,9 46 0,0 47,2 47

Ergebnis vor Steuern 645,8 54,1 -592 -91,6 769,1 4,0 -765 -99,5
Steuern vom Einkommen/Ertrag 193,2 1,9 -191 -99,0 230,5 5,3 -225 -97,7

Vorläufiges Ergebnis 452,6 52,3 -400 -88,5 538,6 -1,3 -540 -100,2

Quartalswerte in TEUR Veränderung kumulierte Werte in TEUR Veränderung
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4. Forecast 2020 Liquidität 

Dez 19 Jan 20 Feb 20 Mrz 20 Apr 20 Mai 20 Jun 20 Jul 20 Aug 20 Sep 20 Okt 20 Nov 20 Dez 20 2020
Ist Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan Plan

Bestand
Umsatzerlöse (brutto) 849 1.637 1.729 2.210 2.272 2.180 2.192 2.242 2.425 2.525 2.532 2.496 25.288
Debitoren 2.253 1.250 451 550 2.251
Anzahlungen (saldiert) 0 0
Forderungen verb. Unt. 443 0
sonstige Forderungen 2.279 0
a.o. Erträge (zahlungswirksam) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
sonstige Erträge 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 9 106

Einnahmen 2.107 2.096 2.288 2.219 2.281 2.189 2.201 2.250 2.434 2.534 2.541 2.505 27.645
Wareneinkauf 932 1.580 1.664 1.864 1.885 1.778 1.748 1.828 2.026 2.099 2.086 1.998 21.488
Fremdleistungen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kreditoren 591 591 591
Personalaufwand 158 158 169 177 169 207 169 177 169 169 184 192 2.098
Sachaufwand 94 166 185 191 181 166 156 168 177 163 155 137 1.938
Steuern 0
MWSt - Zahllast 17 18 19 24 23 23 24 24 30 31 31 30 293
so. Working Capital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Vblk. LuG -2 0
Vblk. Finanzamt 0 0
Vblk. Ust 173 0
so. Verbindlichkeiten 338 0
Verbrauch so. Rückst. 990 0

Ausgaben operativ 1.796 1.952 2.040 2.258 2.261 2.174 2.097 2.197 2.401 2.462 2.456 2.358 26.452
Cash flow aus operativem Geschäft 311 145 247 -40 20 15 104 54 33 72 85 147 1.193
Investitionen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 00

Darlehen 118 -118 -118
Zinsen -14 -13 -13 -12 -13 -13 -12 -12 -13 -13 -13 -2 -142
Kontokorrent -2.883 -2.586 -2.454 -2.337 -2.390 -2.382 -2.380 -2.289 -2.247 -2.227 -2.168 -2.095 -1.950 -1.950
Linie 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000 4.000
liquide Mittel 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197 1.197

Freie Verfügung/Kapitalbedarf 2.314 2.611 2.743 2.860 2.808 2.815 2.817 2.908 2.950 2.970 3.029 3.102 3.247 3.247
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Fax an bdp Berlin: 030 - 44 33 61 54

Fax an bdp Hamburg: 040 - 35 36 05

Ja, ich möchte gerne weitere Informationen.

bdp Germany
Berlin
Danziger Straße 64 · 10435 Berlin
bdp.berlin@bdp-team.de · +49 30 – 44 33 61 - 0

Dresden
Hubertusstraße 37 · 01129 Dresden
bdp.dresden@bdp-team.de · +49 351 – 811 53 95 - 0

Frankfurt
Frankfurter Landstraße 2-4 · 61440 Oberursel
bdp.frankfurt@bdp-team.de · +49 6171 – 586 88 05

Hamburg
Stadthausbrücke 12 · 20355 Hamburg
bdp.hamburg@bdp-team.de · +49 40 – 35 51 58 - 0

Hamburg Hafen
Steinhöft 5 - 7 · 20459 Hamburg
hamburg@bdp-team.de · 040 – 30 99 36 - 0

Potsdam
Friedrich-Ebert-Straße 36 · 14469 Potsdam
bdp.potsdam@bdp-team.de · +49 331 – 601 2848 - 1

Rostock
Kunkeldanweg 12 · 18055 Rostock
bdp.rostock@bdp-team.de· +49 381 – 6 86 68 64

Schwerin
Demmlerstraße 1 · 19053 Schwerin
bdp.schwerin@bdp-team.de · +49 385 – 5 93 40 - 0

bdp China
Tianjin
Room K, 20th Floor, Teda Building, 256 Jiefang South Road
Hexi District, 300042 Tianjin, China

Qingdao
Room 27A, Building C, No. 37 Donghai West Road
266071 Qingdao, China

Shanghai
Room 759, Building 3, German Center
No. 88 Keyuan Rd., Pudong, 201203 Shanghai, China

bdp Spain
Marbella
Marbella Hill Village, Casa 6 Sur, 29602 Marbella/Málaga

bdp Bulgaria
Sofia
Bratia Miladinovi Str. 16 · Sofia 1000 · Bulgarien

www.bdp-team.de

Ja, ich möchte gerne weitere Informationen.

Restrukturierung · Finanzierung
M&A · Chinaberatung

GmbH

Management Consultants

bdp

Berlin · Dresden · Frankfurt/M. · Hamburg · Marbella · Potsdam 
Qingdao · Rostock · Schwerin · Shanghai · Sofia · Tianjin
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Name

Firma

Straße

PLZ/Ort

Telefon

Fax 

E-Mail

Unterschrift

Ich interessiere mich für die Beratungsleistungen  
von bdp und möchte einen Termin vereinbaren. 

Bitte senden Sie mir monatlich und unverbindlich  
bdp aktuell zu. 

Ich möchte mich über die Geschäftsführerhaftung 
informieren. 
Bitte nehmen Sie Kontakt mit mir auf. 

Ich hätte gern Unterstützung bei der  
Bankenkommunikation. 
Bitte rufen Sie mich an.


